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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale  
Beziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

Evaluation of the EU agricultural promotion policy 

08.05.2020 – 11.09.2020 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 24. Sitzung am 16. Juni 2020 im Wege der Vorprü-
fung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am Konsulta-
tionsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu über-
weisen (§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

Bayern zählt zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Kernregionen Europas. Die in der 
bayerischen Land- und Forstwirtschaft erzielten Umsätze von 158 Milliarden Euro ma-
chen rund 14 Prozent der Gesamtumsätze in der bayerischen Wirtschaft aus. Jeder 
siebte Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt mit der Branche zusammen (Quelle: Bay-
erischer Agrarbericht 2018). 

Ziel der bayerischen Agrarpolitik ist es, den Agrarstandort Bayern zu sichern und 
günstige Rahmenbedingungen für die Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft zu 
schaffen. Vor diesem Hintergrund hat die Absatzförderung bayrischer Agrarprodukte 
im In- und Ausland einen hohen Stellenwert. 

Die EU möchte durch ihre Absatzförderungsmaßnahmen für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse aus der EU neue Märkte für EU-Landwirtinnen und -Landwirte sowie die 
Lebensmittelindustrie allgemein erschließen und die bestehenden Unternehmen  
stärken. Diese Konsultation ist Teil einer Überprüfung der Absatzförderungspolitik  
der EU für Agrarprodukte. Dabei soll festgestellt werden, inwieweit die Ziele der  
EU-Agrarförderungspolitik erreicht wurden, welche Probleme sich bei der Umsetzung 
ergaben und wie sich die Maßnahmen auf die Absatzsteigerung und Sensibilisierung 
der Verbraucher ausgewirkt haben. 

Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird sich mit einem 
eigenen Beitrag an dem Konsultationsverfahren beteiligen. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/agrarbericht2018.pdf
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/agrarbericht2018.pdf
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 18/8309 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
Evaluation of the EU agricultural promotion policy 
08.05.2020 - 11.09.2020 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende 
Stellungnahme abzugeben: 

Ziel der EU-Konsultation ist es, eine Rückmeldung von Erzeugern, Verarbeitern, 
Handel und deren Verbänden sowie Behörden und allen anderen Interessierten zu 
den Auswirkungen der EU-Absatzförderpolitik zu erhalten. 

Die EU stellt derzeit pro Jahr ca. 200 Mio. Euro zur Bewerbung von landwirtschaft-
lichen Produkten in und außerhalb der EU zur Verfügung, um die Wettbewerbsfä-
higkeit europäischer Lebensmittelproduzenten zu steigern. 

Die Kofinanzierungsrate durch die EU beträgt zwischen 70 und 85 % der Projekt-
kosten. Jährlich wird durch die Exekutivagentur CHAFEA ein Arbeitsprogramm vor-
gestellt, das die Schwerpunkte (Qualitätsprogramme, Produktgruppen, Zielländer) 
festlegt. Bei der Bewertung der Anträge stehen die von der EU anerkannten Quali-
tätsprodukte im Vordergrund, v. a. herkunftsgeschützte Produkte („geschützte Ur-
sprungsbezeichnung, kurz g.U./geschützte geographische Angabe kurz g.g.A.). 

Aus landespolitischer Sicht ist das Thema besonders relevant, weil die EU-her-
kunftsgeschützten Produkte das regionale, kulinarische Erbe bzw. das europarecht-
lich geschützte kollektive geistige Eigentum der Regionen darstellen. 

Bayern – vertreten durch das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten – geht seit über fünfzehn Jahren den Weg eines kontinuierlichen Ausbaus 
des Herkunftsschutzes (ergänzend zu den Qualitäts- und Herkunftssicherungspro-
grammen) und fördert die Eintragung neuer Produkte und die Aufwertung geschütz-
ter Produkte im Rahmen der Initiative „WeltGenussErbe Bayern“. Diese Aufbauar-
beit stellt im Grunde die Förderbasis dar. So hat Bayern 32 geschützte Produkte 
(ein Drittel der derzeit ca. 90 geschützten deutschen Produkte) im Bereich der Ag-
rarprodukte und Lebensmittel. Die Hälfte davon wurde erst in den letzten fünf Jah-
ren eingetragen. Dazu kommen 6 geschützte Weinbauerzeugnisse, 12 geschützte 
Spirituosen-Spezialitäten und ein aromatisiertes weinhaltiges Getränk (Nürnberger 
Glühwein). Die wirtschaftliche Bedeutung herkunftsgeschützter Produkte ist inzwi-
schen mit ca. 2 Mrd. € und somit rund 10 % der Umsätze der bayerischen Ernäh-
rungswirtschaft erheblich. Bayern ist damit nach der Emilia Romagna (Prosciutto di 
Parma, Parmigiano Reggiano, etc.) in Europa die zweitstärkste Region. 
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Nichtsdestotrotz war der Mittelabruf aus Deutschland bisher weit unterdurchschnitt-
lich (1,4 %; zum Vergleich: Italien 21,85 %, Frankreich 19,37 % (2017-2019)). Eine 
Kofinanzierung von (bundes-)staatlicher Seite ist seit dem Jahr 2014 nicht mehr 
möglich. 

Nur zwei bayerische Schutzvereinigungen – „Bayerisches Rindfleisch g.g.A.“ und 
das zu Teilen im Freistaat produzierte „Schwäbisch-Hällische Qualitätsschwei-
nefleisch g.g.A.“ – konnten bisher erfolgreiche Anträge stellen. Es liegt nahe, dass 
angesichts der hohen Spezialitätenkompetenz des Freistaats bürokratische Hürden 
vorliegen. 

Aus bayerischer Sicht würden folgende Punkte zur Verbesserung der Absatzförder-
politik der EU beitragen: 

1. Wiedereinführung der 2014 abgeschafften Möglichkeit der nationalen Kofinan-
zierung 

2. Noch stärkerer Fokus auf EU-anerkannte Qualitätsprodukte (v. a. Herkunfts-
schutz und EU-Bio sowie die notifizierten nationalen Qualitäts- und Herkunfts-
schutzprogramme), da derzeit noch viele Mittel in die Förderung der Bewerbung 
generischer Produkte gehen 

3. Mehr Angebot von Matchmaking-Aktionen für potenzielle Antragsteller durch die 
EU, um die für Mehrländerprogamme nötigen innereuropäischen Partner zu fin-
den 

4. Besserer Zugang zu Fördermitteln für Werbemaßnahmen im eigenen Land Ein-
zellandprogramme) 

5. Leichterer Zugang zu den Agrarabsatzfördermitteln, insbesondere für die Län-
der, die eine hohe Anzahl von Qualitätsprodukten aufweisen 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische 
Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den 
Deutschen Bundestag übermittelt. 

Berichterstatter: Martin Schöffel 
Mitberichterstatterin: Gisela Sengl 

II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation (§83d BayLTGeschO) wurde dem Ausschuss für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat das 
Konsultationsverfahren endberaten. 

2. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat das Konsultati-
onsverfahren in seiner 23. Sitzung am 1. Juli 2020 beraten und  
e i n s t i m m i g beschlossen, die Federführung zu übernehmen (§83d Abs. 2 
BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat das Konsultati-
onsverfahren in seiner 23. Sitzung am 1. Juli 2020 federführend beraten und 
e i n s t im m i g  zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung 
empfohlen.  

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 27. Sitzung am 22. Sep-
tember 2020 endberaten und e i n s t im m i g  empfohlen, der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses zuzustimmen. 

Dr. Leopold Herz 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

Evaluation of the EU agricultural promotion policy 

08.05.2020 – 11.09.2020 

Drs. 18/8309, 18/9840 

Ziel der EU-Konsultation ist es, eine Rückmeldung von Erzeugern, Verarbeitern, Handel 
und deren Verbänden sowie Behörden und allen anderen Interessierten zu den Auswir-
kungen der EU-Absatzförderpolitik zu erhalten. 

Die EU stellt derzeit pro Jahr ca. 200 Mio. Euro zur Bewerbung von landwirtschaftlichen 
Produkten in und außerhalb der EU zur Verfügung, um die Wettbewerbsfähigkeit euro-
päischer Lebensmittelproduzenten zu steigern. 

Die Kofinanzierungsrate durch die EU beträgt zwischen 70 und 85 % der Projektkosten. 
Jährlich wird durch die Exekutivagentur CHAFEA ein Arbeitsprogramm vorgestellt, das 
die Schwerpunkte (Qualitätsprogramme, Produktgruppen, Zielländer) festlegt. Bei der 
Bewertung der Anträge stehen die von der EU anerkannten Qualitätsprodukte im Vor-
dergrund, v. a. herkunftsgeschützte Produkte („geschützte Ursprungsbezeichnung, kurz 
g.U./geschützte geographische Angabe kurz g.g.A.). 

Aus landespolitischer Sicht ist das Thema besonders relevant, weil die EU-herkunfts-
geschützten Produkte das regionale, kulinarische Erbe bzw. das europarechtlich ge-
schützte kollektive geistige Eigentum der Regionen darstellen. 

Bayern – vertreten durch das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten – geht seit über fünfzehn Jahren den Weg eines kontinuierlichen Ausbaus des 
Herkunftsschutzes (ergänzend zu den Qualitäts- und Herkunftssicherungsprogram-
men) und fördert die Eintragung neuer Produkte und die Aufwertung geschützter Pro-
dukte im Rahmen der Initiative „WeltGenussErbe Bayern“. Diese Aufbauarbeit stellt im 
Grunde die Förderbasis dar. So hat Bayern 32 geschützte Produkte (ein Drittel der der-
zeit ca. 90 geschützten deutschen Produkte) im Bereich der Agrarprodukte und Lebens-
mittel. Die Hälfte davon wurde erst in den letzten fünf Jahren eingetragen. Dazu kom-
men 6 geschützte Weinbauerzeugnisse, 12 geschützte Spirituosen-Spezialitäten und 
ein aromatisiertes weinhaltiges Getränk (Nürnberger Glühwein). Die wirtschaftliche Be-
deutung herkunftsgeschützter Produkte ist inzwischen mit ca. 2 Mrd. € und somit rund 
10 % der Umsätze der bayerischen Ernährungswirtschaft erheblich. Bayern ist damit 
nach der Emilia Romagna (Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, etc.) in Europa 
die zweitstärkste Region. 
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Nichtsdestotrotz war der Mittelabruf aus Deutschland bisher weit unterdurchschnittlich 
(1,4 %; zum Vergleich: Italien 21,85 %, Frankreich 19,37 % (2017-2019)). Eine Kofinan-
zierung von (bundes-)staatlicher Seite ist seit dem Jahr 2014 nicht mehr möglich. 

Nur zwei bayerische Schutzvereinigungen – „Bayerisches Rindfleisch g.g.A.“ und das 
zu Teilen im Freistaat produzierte „Schwäbisch-Hällische Qualitätsschweinefleisch 
g.g.A.“ – konnten bisher erfolgreiche Anträge stellen. Es liegt nahe, dass angesichts der 
hohen Spezialitätenkompetenz des Freistaates bürokratische Hürden vorliegen. 

Aus bayerischer Sicht würden folgende Punkte zur Verbesserung der Absatzförderpo-
litik der EU beitragen: 

1. Wiedereinführung der 2014 abgeschafften Möglichkeit der nationalen Kofinanzie-
rung 

2. Noch stärkerer Fokus auf EU-anerkannte Qualitätsprodukte (v. a. Herkunftsschutz 
und EU-Bio sowie die notifizierten nationalen Qualitäts- und Herkunftsschutzpro-
gramme), da derzeit noch viele Mittel in die Förderung der Bewerbung generischer 
Produkte gehen 

3. Mehr Angebot von Matchmaking-Aktionen für potenzielle Antragsteller durch die 
EU, um die für Mehrländerprogamme nötigen innereuropäischen Partner zu finden 

4. Besserer Zugang zu Fördermitteln für Werbemaßnahmen im eigenen Land (Einzel-
landprogramme) 

5. Leichterer Zugang zu den Agrarabsatzfördermitteln, insbesondere für die Länder, 
die eine hohe Anzahl von Qualitätsprodukten aufweisen 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten hat die Europaangelegenhei-

ten unter den Nummern 1 und 2 in seiner gestrigen Sitzung endberaten und jeweils 

der Stellungnahme des federführenden Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten zugestimmt.

Die Beschlüsse des Landtags hierzu werden unmittelbar an die Europäische Kommis-

sion, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 

Bundestag übermittelt.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. 

– Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, 

FDP, AfD. Gegenstimmen? – Der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Enthaltungen? 

– Bei Enthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Plenk. Dann übernimmt hiermit der 

Landtag die Voten.

Protokollauszug
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